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Navigationsmöglichkeit
Durch Klick auf die blau umrandeten Rechtecke gelangen Sie direkt zu den jeweiligen Textpassagen


Allgemeine Schulpflicht:

Fur alle Kinder, die sich in Osterreich dauernd aufhalten, besteht
die allgemeine Schulpflicht. Sie beginnt mit dem auf die Vollendung
des 6. Lebensjahres folgenden 1. September und dauert neun
Schuljahre. Die allgemeine Schulpflicht wird durch den Besuch der
nachstehend angefliihrten Schularten erfillt:

@® In den ersten vier Schuljahren
durch den Besuch der Grundschule (Volksschule) oder Sonder-
schule;

@ im 5. bis 8. Schuljahr
durch den Besuch der Hauptschule, der allgemeinbildenden hdhe-
ren Schule, der Volksschul- oder einer Sonderschuloberstufe;

® im 9. Schuljahr

durch den Besuch der Polytechnischen Schule, den Weiterbesuch
einer Volks-, Haupt-, oder Sonderschule, oder durch den Besuch
einer mittleren bzw. héheren Schule.

Grundschule (6. bis 10. Lebensjahr):
Alle schulpflichtigen Kinder sind von den Erziehungsberechtigten
zur Einschreibung bei der zustéandigen Grundschule anzumelden.

@ Entsprechend den Begabungen bzw. den BedUrfnissen des Kin-
des, kann es zur Bewaltigung der Lernziele der Grundstufe | bis zu
3 Jahren brauchen. Dazu sind folgende Organisationsformen még-
lich: Kinder, die nach der Einschatzung des Schulleiters bzw. der
Schulleiterin oder des Klassenlehrers bzw. der Klassenlehrerin
3 Jahre flr die Grundstufe | (1. und 2. Schulstufe, bei Bedarf Vor-
schulklasse) bendétigen, lernen gemeinsam mit den Kindern der
1. Schulstufe bzw. der 1. und 2. Schulstufe oder werden bereits am
Beginn bzw. im Verlauf des ersten Jahres in organisatorisch ge-
trennt geflihrten Vorschulklassen zusammengefasst.

@ \orzeitige Aufnahme: Kinder, die das sechste Lebensjahr erst
zwischen dem 1.September und dem 31. Dezember des laufenden
Schuljahres vollenden und durch die Anforderungen der 1. Schul-
stufe nicht Uberfordert werden, kdnnen vorzeitig in die 1. Schulstufe
aufgenommen werden, sofern die Eltern darum ansuchen.

@ Seit dem Schuljahr 1998/99 ist im Grundschullehrplan ab der
1. Schulstufe eine lebende Fremdsprache als verbindliche Ubung
(d.h. ohne Benotung) vorgesehen. Bei organisatorischen Schwie-
rigkeiten an den Schulen kann es Ubergangsregglungen bis zum
Schuljahr 2002/2003 geben. Die verbindliche Ubung ,Lebende
Fremdsprache” wird erst mit Beginn des Schuljahres 2003/2004 in
allen Volksschulklassen verpflichtend.

® Ubertritt: In der 4. Schulstufe werden die Erziehungsberech-
tigten gegen Ende des 1. Semesters oder am Beginn des 2. Seme-
sters des Unterrichtsjahres Uber den nach den Interessen und Lei-
stungen empfehlenswerten weiteren Bildungsweg der Schuler-
(innen) nachweislich informiert. Voraussetzung fir die Aufnahme



in die Hauptschule ist der erfolgreiche Abschluss der 4. Schulstufe.
Weitere Aufnahmevoraussetzungen bestehen nicht, da die Einstu-
fung in Leistungsgruppen nach einem Beobachtungszeitraum in
der Hauptschule erfolgt.

Voraussetzung fir die Aufnahme in die allgemeinbildende héhere
Schule siehe Seite 3, ,Eintritt in die 1. Klasse.”

(Informationen Uber die Volksschule im Internet unter:
http://www.bmuk.gv.at/pbildg/aligbdg/volkss.htm)

Hauptschule (10. bis 14. Lebensjahr):

Die Hauptschule ist in die jeweilige Gemeinde integriert und kann
auf die unterschiedlichen Bedlrfnisse der Schulerinnen und
Schuiler (je nach Region, nach individuellen Interessens- und Bega-
bungsschwerpunkten etc.) relativ flexibel eingehen.

— In den Gegenstanden Deutsch, Mathematik und lebende Fremd-
sprache gibt es Leistungsgruppen, die es erméglichen, gezielt die
Leistungsfahigkeit der Schilerinnen und Schiler zu beriicksichti-
gen. Dabei erfolgt der Unterricht vor allem in Kleingruppen. Die
Anforderungen der héchsten Leistungsgruppe entsprechen jenen
der allgemeinbildenden héheren Schule.

— In allen Pflichtgegenstdnden besteht die Mdglichkeit fiir einen
speziellen Fdrderunterricht, besonders in den Gegenstédnden mit
Leistungsdifferenzierung wird davon haufig Gebrauch gemacht.

— Jede Schule hat die Méglichkeit, in einem bestimmten Rahmen
ihr Angebot an Unterrichtsgegenstanden speziell auf ihre Situation
auszurichten. Dabei kann sie auch eigene schulautonome Lehrplé-
ne erlassen. Auf diese Weise bilden sich Standorte mit einem eige-
nen Profil oder gar einem speziellen Schwerpunkt heraus (z.B.:
fremdsprachlich, musisch-kreativ, sportlich, naturkundlich-tech-
nisch, 6kologisch, Informatik etc.)

— Uberdies gibt es Sonderformen von Hauptschulen im sportlichen
und musischen Bereich.

In der 3. und 4. Klasse wird der Frage nach dem weiteren Berufs-
und Ausbildungsweg der Jugendlichen besondere Aufmerksamkeit
gewidmet. Dies geschieht in der verbindlichen Ubung ,Berufsorien-
tierung”, in berufspraktischen Tagen, Lehrausgdngen und
Exkursionen.

Bei entsprechend gutem Lernerfolg in der Hauptschule besteht die
Méglichkeit des direkten Ubertritts in die allgemeinbildende héhere
Schule bzw. in berufsbildende mittlere und héhere Schulen.

(Informationen Uber die Hauptschule im Internet unter:
http://www.bmuk.gv.at/pbildg/allgbdg/haupts.htm)

Integration von Kindern mit besonderen padagogischen
Bediirfnissen in das Regelschulwesen:

Integrativer Unterricht und integrative Erziehung eréffnen behinder-
ten und nichtbehinderten Kindern gemeinsame Lernerfahrung. Kin-
der mit sonderpddagogischem Foérderbedarf kdnnen integrativ in
der Grundschule, Hauptschule und Unterstufe der allgemein-bil-
denden héheren Schule unterrichtet werden.


http://www.bmuk.gv.at/pbildg/allgbdg/volkss.htm
http://www.bmuk.gv.at/pbildg/allgbdg/haupts.htm

Sonderschule (6. bis 15. Lebensjahr):

Die Sonderschule umfasst acht, im Falle der Einbeziehung der
Polytechnischen Schule oder eines Berufsvorbereitungsjahres
(wird voraussichtlich ab 2001 wirksam) neun Schulstufen.

Das 6sterreichische Sonderschulwesen umfasst zehn Sparten.
Die Schdler(innen) erhalten durch speziell geschulte Sonderschul-
lehrer(innen) und individuelle Unterrichtsmethoden eine grund-
legende Allgemeinbildung, die eine Bewaltigung der weiteren
beruflichen Ausbildung oder den Besuch weiterfiihrender Schulen
ermoglichen soll.

@ Sonderschulen mit eigenem Lehrplan:

Allgemeine  Sonderschule (fir leistungsbehinderte und lern-
schwache Kinder), Sonderschule fur blinde, gehdrlose und
schwerstbehinderte Kinder.

@ Sonderschulen, die nach einem Lehrplan der Volksschule, der
Hauptschule, der Polytechnischen Schule oder nach dem Lehrplan
einer Sonderschule anderer Art unterrichten:

Sonderschulen fir kérperbehinderte, sprachgestdrte, sehbehinder-
te, schwerhdrige und erziehungsschwierige Kinder; Heilstatten-
schule.

(Weitere Informationen zur Sonderpadagogik im Internet unter:
http://www.bmuk.gv.at/pbildg/aligbdg/sonders.htm)

Polytechnische Schule (14. bis 15. Lebensjahr):

Die Polytechnische Schule schlieBt an die 8. Schulstufe an und
umfasst eine Schulstufe. Die Schiler und Schillerinnen werden auf
das weitere Leben insbesondere auf das Berufsleben durch Vertie-
fung der Allgemeinbildung, Berufsorientierung und Berufsgrundbil-
dung vorbereitet. Eine Orientierungsphase am Anfang des Schul-
jahres und Beruforientierung als prinzipielles Anliegen aller Unter-
richtsgegenstande bieten vielfaltige Mdglichkeiten zum Kennenler-
nen der Berufswelt. Durch Betriebserkundungen und berufs-prakti-
sche Wochen in Betrieben wird die Berufswahl unterstitzt.

Die Pflichtgegenstande Deutsch, Mathematik und Englisch werden
in Leistungsgruppen oder in beruflichen Interessensgruppen unter-
richtet.

Je nach beruflichen Interessen wahlt jeder Schiler/jede Schulerin
einen von sieben Fachbereichen.

® METALL

® ELEKTRO

® HOLZ

@ BAU

@ HANDEL-BURO

® DIENSTLEISTUNGEN, TOURISMUS

Durch diesen Wahlpflichtbereich im AusmaB3 von 15 Wochen-
stunden und die allgemeinen Pflichtgegenstdnde im Ausmaf von
19 Wochenstunden werden grundlegende berufliche Kenntnisse
und Fertigkeiten erworben, um sich fur den Ubertritt in die Lehr-
ausbildung sowie fur den Ubertritt in weiterfihrende Schulen best-
moglich zu qualifizieren. Durch schulautonome Gestaltungsmdég-
lichkeiten kann jede Schule ein fir die Region und die Schuler-
interessen passendes Angebot erstellen.

(Informationen Uber die Polytechnische Schule im Internet unter:
http://www.bmuk.gv.at/pbildg/aligbdg/polys.htm)


http://www.bmuk.gv.at/pbildg/allgbdg/sonders.htm
http://www.bmuk.gv.at/pbildg/allgbdg/polys.htm)

Allgemeinbildende hdhere Schule:

Die allgemeinbildende hohere Schule umfasst eine vierjahrige
Unterstufe und eine vierjahrige Oberstufe und schlie3t mit der
Reifepriifung ab.

Durch das Reifeprifungszeugnis werden die Berechtigung zum
Studium an Universitaten, Fachhochschulen und Akademien (fur
einzelne Studienrichtungen sind unter Umstanden Zusatzprifun-
gen abzulegen) sowie Berechtigungen fir den 6ffentlichen Dienst
erworben.

Eintritt in die 1. Klasse: Erfolgreicher Abschluss der 4. Klasse der
Volksschule; in Deutsch, Lesen und Mathematik ,Sehr gut” oder
»Gut", oder Feststellung der Schulkonferenz der Volksschule , dass
trotz ,Befriedigend” in diesen Pflichtgegenstanden der Schiiler (die
Schiilerin) aufgrund seiner (ihrer) sonstigen Leistungen mit groBer
Wahrscheinlichkeit den Anforderungen der allgemeinbildenden
héheren Schule genugen wird; oder Aufnahmsprifung.

Eintritt in h6here Klassen:

Von der Hauptschule:

Jahreszeugnis mit ,ausgezeichnetem Erfolg” oder Vermerk, dass im
nachsten Schuljahr der Hauptschule in Deutsch, lebender Fremd-
sprache und Mathematik die erste Leistungsgruppe zu besuchen
ist. Mindestnote ,Befriedigend” in den anderen Pflichtgegenstén-
den; oder Aufnahmspriifung.

Nach der 4. Klasse:

Jahreszeugnis der ersten Leistungsgruppe (oder ,Sehr gut” oder
,Gut” oder ,Befriedigend” mit Konferenzbeschluss der zweiten Lei-
stungsgruppe) mit Mindestnote ,Befriedigend” in den anderen
Pflichtgegenstanden; anderenfalls Aufnahmsprifung.

Von anderen Schulformen:

Gegebenenfalls mit Einstufungs- bzw. Aufnahmsprifung in einzel-
nen Unterrichtsgegenstanden.

Formen der allgemeinbildenden héheren Schulen:
(Im folgenden sind nur die wesentlichsten Lehrplanunterschiede
dargestellt.)

@ Unterstufe (1. bis 4. Klasse):

1. und 2. Klasse: Lehrplan allen Formen gleich; eine lebende
Fremdsprache (1. bis 8. Klasse).

3. und 4. Klasse: Gymnasium: Latein; Realgymnasium: Geome-
trisches Zeichnen, mehr Mathematik, Physik; Technisches oder
Textiles Werken; Wirtschaftskundliches Realgymnasium: mehr
Chemie; Technisches oder Textiles Werken.

@ Oberstufe (5. bis 8. Klasse)

Gymnasium:
Latein (Fortsetzung); dazu ab 5. Klasse Griechisch oder eine zwei-
te lebende Fremdsprache.



Realgymnasium:

Mehr Mathematik; dazu ab 5. Klasse Latein (auch Fortsetzung des
in der Unterstufe des Gymnasiums begonnenen Latein ist mdglich)
oder eine zweite lebende Fremdsprache; auBerdem Darstellende
Geometrie oder mehr Biologie und Umweltkunde, Chemie, Physik.

Wirtschaftskundliches Realgymnasium:

Ab der 5. Klasse eine zweite lebende Fremdsprache oder Latein.
AuBerdem: Haushaltsékonomie und Erndhrung; mehr Geographie
und Wirtschaftskunde, Psychologie und Philosophie (einschl. Prak-
tikum).

Oberstufenrealgymnasium:

Neben den achtjahrigen Formen der allgemeinbildenden héheren
Schule gibt es das Oberstufenrealgymnasium (zum Teil mit Uber-
gangsstufe);

Eintritt nach der 8. Schulstufe (5. bis 8. Klasse).

Ab der 5. Klasse eine zweite lebende Fremdsprache oder Latein.
AuBerdem Instrumentalunterricht oder Bildnerisches Gestalten und
Werkerziehung oder Darstellende Geometrie und mehr Mathema-
tik oder mehr Biologie und Umweltkunde, Chemie, Physik (und
Mathematik).

Fiir alle: In der 6. (7.) bis 8. Klasse sind Wahlpflichtgegensténde im
GesamtausmafB von acht (Gymnasium, Oberstufenrealgymna-
sium), zehn (Realgymnasium) bzw. zwélf (Wirtschaftskundliches
Realgymnasium) Wochenstunden zu wahlen.

Sonderformen: (Gymnasium, Realgymnasium)

@ Allgemeinbildende héhere Schulen unter besonderer Beriick-
sichtigung der musischen oder sportlichen Ausbildung

(Ab 1. Klasse; Oberstufenrealgymnasium ab 5. Klasse, fur Studie-
rende der Musik: 5. bis 9. Klasse); Eignungsprifung.

® Aufbaugymnasium und Aufbaurealgymnasium (z.T. mit Uber-
gangsstufe; 5. bis 8. Klasse): Eintritt ohne Altersgrenze mdglich.

® Gymnasium, Realgymnasium und Wirtschaftskundliches Real-
gymnasium fiir Berufstétige:

Abendunterricht, Dauer: neun Semester. Eintritt ab vollendetem 17.
Lebensjahr, aufgrund nachgewiesener Kenntnisse auch Einstufung
in ein héheres Semester oder Uberspringen méglich.

® Bundesgymnasium fiir Slowenen (slowenische Unterrichtsspra-
che), Standort: Klagenfurt (Gymnasium und Realgymnasium)

® Zweisprachiges Bundesgymnasium / Bundesrealgymnasium
(auch kroatische Unterrichtssprache); Standort: Oberwart

® Werkschulheim:

Allgemeinbildende héhere Schule mit handwerklicher Ausbildung,
derzeit fUr Tischlerei, Schlosserei und Radiomechanik/Elektronik
(1. bis 9. Klasse); Standort Ebenau/Salzburg.

® Gymnasien und Realgymnasien mit verstarktem Fremdspra-
chenunterricht (teilw. Schulversuche), z.B.: Theresianische Akade-
mie, Europagymnasien, 2. lebende Fremdsprache ab der 3. Klasse,
4 obligatorische Fremdsprachen (ndhere Auskinfte bei den Lan-
desschulraten).



Uber schulversuchsweise gefiihrte weitere Sonderformen (z.B.
Schwerpunkt Informatik, Naturwissenschaft; fir Leistungssportler)
erteilen die Landesschulrate Auskunft.

Héhere Internatsschulen

Allgemeinbildende héhere Schulen mit Internat (6ffentliche und
private). Nédhere Auskiinfte iber die Hoheren Internatsschulen des
Bundes (Standorte: Wien Ill, Graz, Gmunden, Saalfelden) erteilt
das Bundesministerium fur Bildung, Wissenschaft und Kultur
(Abt. 1/2).

(Informationen Uber die Allgemeinbildende héhere Schule im Inter-
net unter: http://www.bmuk.gv.at/pbildg/alilgbdg/ahs.htm)

(AuBer: Lehrerbildung an Padagogischen Instituten und an Univer-
sitaten)

An Padagogischen Akademien werden Volks-, Haupt- und Sonder-
schullehrer(innen) und Lehrer(innen) fur die Polytechnische Schu-
le ausgebildet.

Lehrer(innen) fir den erndhrungswirtschaftlichen und haushalts-
6konomischen Fachunterricht sowie Lehrer(innen) fur den techni-
schen und gewerblichen Fachunterricht an berufsbildenden mittle-
ren und héheren Schulen sowie Lehrer(innen fir Textverarbeitung
(computerunterstutzte Textverarbeitung, Stenotypie, Phonotypie)
fur alle Schularten und Lehrer(innen) an Berufsschulen erlernen
ihren Beruf an Berufspadagogischen Akademien. Die Ausbildung
zum (zur) Kindergartner(in) erfolgt an Bildungsanstalten fur Kinder-
gartenpadagogik und zum (zur) Erzieher(in) an Bildungsanstalten
fir Sozialp&dagogik.

Weiters gibt es gesonderte Ausbildungsmdglichkeiten fir Leh-
rer(innen) an land- und forstwirtschaftlichen Schulen, fur Religions-
lehrer(innen) und fur Sportlehrer(innen).

Aufnahmevoraussetzungen und Studiendauer:
Die Reifeprufung als Aufnahmevoraussetzung kann durch eine
Berufsreife- oder Studienberechtigungsprifung ersetzt werden.

® \olksschul-, Hauptschul-, Sonderschullehrer(innen) und Leh-
rer(innen) fiir die Polytechnische Schule: Reifeprifung einer hdhe-
ren Schule oder Berufsreifeprifung und Nachweis der kérperlichen
Eignung; Ausbildungsdauer: 6 Semester.

@ Lehrer(innen) fiir den erndhrungswirtschaftlichen und haus-
halts6konomischen Fachunterricht: Reifeprifung oder Berufsreife-
prifung; Ausbildungsdauer: 6 Semester (1. bis 2. Semester studi-
enbegleitetes Berufspraktikum, 3. bis 6. Semester Vollzeitstudium).
@ Lehrer(innen) fiir den technischen und gewerblichen Fachunter-
richt (theoretischer Unterricht) an berufsbildenden mittleren Schu-
len und Lehrer(innen) fiir Berufsschulen (theoretischer Unterricht):
Facheinschlagige Reifeprifung oder Reifeprifung in Verbindung
mit Berufsabschluss sowie Berufspraxis; Ausbildungsdauer sechs
Semester (1. bis 4. Semester seminarbegleitetes Unterrichtsprak-
tikum, 5. bis 6. Semester Vollzeitstudium).


http://www.bmuk.gv.at/pbildg/allgbdg/ahs.htm

® Lehrer(innen) fiir den technischen und gewerblichen Fachunter-
richt (fachlich praktischer Unterricht) an berufsbildenden mittleren
und héheren Schulen und Lehrer(innen) fiir Berufsschulen (fachlich
praktischer Unterricht): Meisterpriifung oder gleichwertige Ausbil-
dung; Ausbildungsdauer: sechs Semester (1. bis 4. Semester semi-
narbegleitetes Unterrichtspraktikum, 5. bis 6. Semester Vollzeitstu-
dium).

® Lehrer(innen) fiir Textverarbeitung (Computerunterstitzte Text-

verarbeitung, Stenotypie, Phonotypie): Reifeprifung; Ausbildungs-
dauer: sechs Semester (1. bis 2. Semester studienbegleitetes
Berufspraktikum, 3. bis 6. Semester Vollzeitstudium).

@ Lehrer(innen) an land- und forstwirtschaftlichen Schulen: Reife-
prufung an einer héheren land- oder forstwirtschaftlichen Lehran-
stalt oder Berufsreifeprifung mit landwirtschaftlichem Fachbereich:
Ausbildungsdauer vier Semester; Abschluss der Universitat fr
Bodenkultur: Ausbildungsdauer ein Semester.

@ Kindergértner(in) mit der Mdglichkeit der zuséatzlichen Ausbil-
dung zum (zur) Erzieher(in) an Horten: positiver Abschluss der
8. Schulstufe, Eignungspriifung, Studiendauer: finf Jahre; Ab-
schluss: Reife- und Diplomprifung mit Berechtigung zum Studium
an Universitaten und Akademien. Fir Maturant(innen) und Absol-
vent(inn)en der Studienberechtigungs- und Berufsreifepriifung wer-
den zweijéhrige Kollegs gefuhrt.

@ Erzieher(in) an Horten und Heimen fir Kinder und Jugendliche
und in der ausserschulischen Jugendarbeit: positiver Abschluss der
8. Schulstufe, Eignungsprifung; Studiendauer: fiinf Jahre;
Abschluss: Reife- und Diplompriifung mit Berechtigung zum Studi-
um an Universitdten und Akademien. Fir Maturant(inn)en und
Absolvent(inn)en der Studienberechtigungs- und Berufsreifepri-
fung werden zweijahrige Kollegs gefuhrt.

@ Hochschule fiir pddagogische Berufe:

Lt. Akademien-Studiengesetz 1999 (BGBI. | Nr. 94/1999) sollen
innerhalb von acht Jahren hochschulische Einrichtungen (,Hoch-
schule fur paddagogische Berufe”) geschaffen werden, zu deren Auf-
gabenbereich die Ausbildung der Pflichtschullehrer sowie der Leh-
rer in der Erwachsenenbildung z&hlen soll. Diese Hochschulen wer-
den dann die padagogischen Akademien ersetzen.

(Informationen Uber die Lehrer(innen)- und Erzieher(innen)bildung
im Internet unter:
http://www.bmuk.gv.at/pbildg/lehrerbdg/lehreraus.htm)

Berufsbildende Pflichtschulen (Berufsschulen)

vermitteln in einem berufsbegleitenden, fachlich einschlagigen
Unterricht den Lehrlingen wéhrend ihrer Ausbildung zu einem Lehr-
beruf die grundlegenden theoretischen Kenntnisse; sie fordern und
ergéanzen die betriebliche Ausbildung sowie die Allgemeinbildung.
Im fachtheoretischen und betriebswirtschaftlichen Unterricht wird in
zwei Leistungsgruppen unterrichtet. Der Schulbesuch erfolgt ent-


http://www.bmuk.gv.at/pbildg/lehrerbdg/lehreraus.htm

weder an mindestens einem Tag in jeder Woche des Schuljahres
oder in Form eines mindestens achtwéchigen Lehrganges in jedem
Schuljahr. Die Anzahl der Schuljahre richtet sich nach der Ausbil-
dungsdauer des Berufes.

Berufbildende mittlere Schulen

dauern 1 bis 4 Jahre. Berufbildende mittlere Schulen mit einer Aus-
bildungsdauer von 1 oder 2 Jahren vermitteln eine teilweise, solche
mit einer Ausbildungsdauer von 3 oder 4 Jahren eine abgeschlos-
sene Berufsausbildung.

Aufnahme:

Um sie besuchen zu kdnnen, muss man die 8. Schulstufe an einer
Volks-, Hauptschule oder allgemeinbildenden héheren Schule erfol-
greich absolviert haben (ausgenommen Latein, Geometrisches
Zeichnen und Schwerpunktpflichtgegenstéande).

Fir die Aufnahme in eine mindestens dreijéhrige berufsbildende
mittlere Schule gilt ferner, dass ein(e) Schuler(in) aus der 4. Klasse
einer Hauptschule eine Aufnahmspriifung in Deutsch, Englisch
oder Mathematik abzulegen hat, wenn er (sie) in dem betreffenden
Gegenstand in der niedrigsten Leistungsgruppe war. Nach erfolg-
reichem Besuch einer Polytechnischen Schule entféllt dies Auf-
nahmsprifung. An einer berufsbildenden mittleren Schule mit
besonderen Anforderungen in kinstlerischer und sportlicher Hin-
sicht ist in jedem Fall eine Eignungsprifung abzulegen.

Ein Eintritt in hdhere Klassen ist nach Ablegung einer Einstufungs-
bzw. Aufnahmspriifung méglich, der Ubertritt von der 1. Klasse in
den Il. Jahrgang der entsprechenden héheren Schule in der Regel
ohne Prifung.

Berechtigungen:

Absolvent(inn)en der meisten, mindestens dreijdhrigen, berufsbil-
denden Schulen haben Zugang zu gebundenen Gewerben
und/oder zu Handwerken. Ausmass der fachlichen Tatigkeit sowie
Prifungsanforderungen werden von den jeweiligen Beféhigungs-
nachweisverordnungen geregelt.

Nach Absolvierung von vielen, mindestens dreijahrigen, mittleren
Schulen fuhren Aufbaulehrgénge (in vier bis sechs Semestern) zu
Reife- und Diplomprifung.

Absolventen der Lehre haben auch die Méglichkeit, die Berufsrei-
feprifung abzulegen. Diese besteht aus vier Teilprifungen und
erdffnet den allgemeinen Hochschulzugang. Eine Teilprifung kann
bereits wahrend der Lehrzeit abgelegt werden.

Die wichtigsten berufsbildenden mittleren Schulen:

® Technische, gewerbliche und kunstgewerbliche Fachschulen
(meist vierjahrig).

Hauptfachbereiche: Maschinenbau, Elektrotechnik, Elektronik,
Feinwerktechnik, Bautechnik, Chemie, Textil, Holz, Glas, Druck-
technik, grafisches Gewerbe; kunstgewerbliche und kiinstlerische
Fachrichtungen.

@ Handelsschule (dreijahrig): Ausbildung zu Berufen in allen Zwei-
gen der Wirtschaft und Verwaltung. (Schulversuch: Handelsschule
far Informationstechnologie; vierjahrige Sonderformen: fur Leis-
tungssportler, fir Schisportler).



@ Sonstige kaufménnische Schulen: Zweijahrige Blro- und Daten-
verarbeitungsschule. Schule fur elektronische Datenverarbeitung
(zweijahrig), Schule fur Informatikkaufleute (dreijahrig).

@ Fachschule fir wirtschaftliche Berufe (dreijéhrig): Ausbildung in

wirtschaftlichen und touristischen Berufen wahlweise mit Schwer-
punkt Betriebsorganisation und Wirtschaftsleitung, Erndhrungs-
und Betriebswirtschaft, Gesundheit und Soziales, Humandkologie,
Kulturtouristik oder Fremdsprachen. (Schulversuch mit sportlicher
Zusatzausbildung vierjahrig.)

@ Hauswirtschaftsschule (zweijahrig): Ausbildung in Haushalts-
fihrung sowie im Tourismus und in sozialen Einrichtungen.

® Haushaltungsschule bzw. Schulversuch Wirtschaftsfachschule
(einjahrig): Ausbildung in Haushaltsflihrung. Klichen- und Service-
dienst im Hotel- und Gastgewerbe, Vorbereitung auf die Kranken-
pflegeausbildung.

@ Fachschule flir Mode und Bekleidungstechnik (dreijahrig): Aus-

bildung zur Fachkraft im Bekleidungsgewerbe und in der
Bekleidungsindustrie (Ausbildungsschwerpunkte: Bekleidungs-
technik, Modeatelier, Modedesign wahlweise).

@ Hotelfachschule, Tourismusfachschule (dreijahrig): Ausbildung
zur Fachkraft im Hotel- und Gastgewerbe bzw. in der Kurverwaltung
und im Tourismus (Ausbildungsschwerpunkte: Gastronomie, Sport,
Fremdsprachen wahlweise).

@ Fachschulen fiir Sozialberufe: 3jéhrige Fachschule fir Sozial-
berufe, Schule fir Sozialdienste (zweijahrig). Weitere sozialberufli-
che Schulen (Aufnahme erst mit héherem Alter): Fachschule fur
Altendienste und Pflegehilfe, Fachschule fur Familienhilfe, Fach-
schule fur soziale Betreuung.

@ Lanawirtschaftliche Fachschulen

(Ausbildungsdauer von zwei bis zu vier Schuljahren):

Ausbildung in den Fachbereichen Landwirtschaft, Gartenbau,
Weinbau, einschlieBlich Kellerwirtschaft, Obstbau, landliche Haus-
wirtschaft, Molkerei- und Késereiwirtschaft u.a.

Néahere Auskiinfte erteilen die landwirtschaftlichen Schulreferate
bei den Landesregierungen.

@ Forstwirtschaftliche Fachschulen: Dreijahrige Fachschule fir
Land- und Forsttechnik; einjéhrige forstwirtschaftliche Fachschule
(Forstwarteschule).

Berufsbildende héhere Schulen

vermitteln in finf Jahren neben einer fundierten Allgemeinbildung
eine héhere berufliche Ausbildung; schliessen mit einer Reife- und
Diplomprifung ab, mit der die Berechtigung zum Studium an Uni-
versitaten (fur einzelne Studienrichtungen sind unter Umstanden
Zusatzpriifungen abzulegen) Fachhochschulstudiengangen, (wo-
bei fur Absolvent(inn)en einschlagiger berufsbildender hdherer
Schulen Anrechnungen nachgewiesener Kenntnisse vorgesehen
werden kénnen, die zu einer Studienverkirzung von bis zu zwei



Semestern fuhren kénnen) und Akademien sowie Berechtigungen
fur den 6ffentlichen Dienst erworben werden.

Aufgrund der schulischen beruflichen Ausbildung ist auch der
Zugang zu verschiedenen Gewerben (fur die selbstandige Aus-
Ubung von reglementierten Berufen) gegeben. Etwaige Beféhi-
gungsnachweisprifungen und Dauer von nachzuweisenden fach-
lichen Tatigkeiten werden durch die jeweilige Befdhigungsnach-
weisverordnung geregelt.

Absolvent(inn)en von vielen héheren technischen und gewerb-
lichen sowie land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalten haben
nach zweijahriger fachlicher Tatigkeit die Mdglichkeit, ein einschla-
giges Handwerk ohne Ablegung der Meisterprifung auszulben.
Ferner besteht fir Absolvent(inn)en von héheren technischen oder
héheren land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalten die Méglich-
keit, Uber Antrag an das Bundesministerium fiir wirtschaftliche
Angelegenheiten bzw. Bundesministerium flr Land- und Forstwirt-
schaft nach drei Jahren Berufspraxis, die Standesbezeichnung
~Ingenieur” zu fihren.

Aufnahme:

Die berufbildenden héheren Schulen kénnen von Schuler(inne)n
besucht werden, die die 4. Klasse der Hauptschule, die 4. oder eine
hoéhere Klasse der allgemeinbildenden héheren Schule oder die
Polytechnische Schule auf der 9. Schulstufe erfolgreich absolviert
haben (ausgenommen Latein, Geometrisches Zeichnen und
Schwerpunktpflichtgegenstédnde). Ein(e) Schuler(in) aus der 4.
Klasse einer Hauptschule muss eine Aufnahmspriifung in Deutsch,
Englisch oder Mathematik ablegen, wenn er (sie) in dem betreffen-
den Gegenstand in der niedrigsten Leistungsgruppe war oder in der
mittleren Leistungsgruppe mit ,Genligend” beurteilt wurde; mit
einem ,Befriedigend” aus der mittleren Leistungsgruppe ist die Auf-
nahme (ber den Beschluss der Klassenkonferenz méglich.

An einer berufsbildenden héheren Schule mit klnstlerischer Rich-
tung ist eine Eignungsprifung abzulegen.

Die wichtigsten berufsbildenden héheren Schulen:

@ Hdhere technische und gewerbliche Lehranstalten: Ausbildung
in technischen, gewerblichen und kunstgewerblichen Berufen.
Fachrichtungen: Bautechnik, Innenraumgestaltung und Holztech-
nik, Elektrotechnik, Elektronik, Holzwirtschaft,  Textilchemie,
Maschineningenieurwesen, Mechatronik, Werkstoffingenieurwe-
sen, Medientechnik und Medienmanagement, Chemie, Chemiein-
genieurwesen, Lebensmitteltechnologie, Elektronische Datenver-
arbeitung und Organisation, Wirtschaftsingenieurwesen, Betriebs-
management, Kunst und Design, Textildesign, Kiinstlerische
Gestaltung, Bildnerische Gestaltung.

@ Héhere Lehranstalt fiir Mode und Bekleidungstechnik und Héhe-
re Lehranstalt fiir Modedesign und Produktgestaltung:

Ausbildung zur qualifizierten Fachkraft des Bekleidungsgewerbes
und der Bekleidungsindustrie.

@ Héhere Lehranstalt fiir Tourismus:

Ausbildung zur qualifizierten Fachkraft der Tourismuswirtschaft.
(Ausbildungsschwerpunkte: Fremdsprachen, Hotelmanagement,
Touristisches Management, Kulturelle Animation, Stédtetourismus
und Eventmanagement wahlweise.)



® Handelsakademie:

Ausbildung zur Austibung von gehobenen Berufen in allen Zweigen
der Wirtschaft und Verwaltung, wahlweise mit Schwerpunkt: Mar-
keting und internationale Geschéftstatigkeit, Controlling und Jah-
resabschluss, Wirtschaftsinformatik und betriebliche Organisation.
Schulversuch mit Schwerpunkt Informationsmanagement und
Informationstechnologie.

@ Hobhere Lehranstalt fir wirtschaftliche Berufe:

Ausbildung zur qualifizierten Fachkraft in wirtschaftlichen und tou-
ristischen Berufen, wahlweise mit Schwerpunkt Betriebsorganisati-
on und Wirtschaftsleitung, Erndhrungs- und Betriebswirtschaft,
Fremdsprachen, Gesundheit und Soziales, Humand&kologie, Kultur-
touristik, Sozialverwaltung oder Umweltékonomie.

@ Hobhere land- und forstwirtschaftliche Lehranstalten:
Ausbildung zur qualifizierten Fachkraft in der Land- und Forstwirt-
schaft. Fachrichtungen: Allgemeine Landwirtschaft, alpenléndische
Landwirtschaft, Landtechnik, Garten- und Landschaftsgestaltung,
Wein- und Obstbau, Forstwirtschaft, Milchwirtschaft und Lebens-
mitteltechnologie, Land- und Erndhrungswirtschaft.

(Informationen Uber das berufsbildende Schulwesen im Internet:
http://www.schule.at/berufsbildung/abc)

Voraussetzung flir die Aufnahme ist jeweils eine Reifeprufung,
Berufsreifeprifung oder Studienberechtigungspriifung.

Kollegs

Zweijahrige (fir Berufstatige dreijahrige) gehobene Berufsausbil-
dung entsprechend den berufsbildenden héheren Schulen bzw. Bil-
dungsanstalten.

Fachrichtungen: Bautechnik, Chemie, Elektronische Datenver-
arbeitung und Organisation, Elektronik, Elektrotechnik, Kindergar-
tenpadagogik, Sozialpddagogik, Feinwerktechnik, M&belbau und
Innenausbau, Innenraumgestaltung und Holztechnik, Druck- und
Medientechnik, Fotografie und visuelle Medien, Grafik-Design,
Multimedia, Kolleg an Handelsakademien, Kolleg fir wirtschaftliche
Berufe, Kunsthandwerk-Design, Maschineningenieurwesen, An-
lagentechnik und Energieplanung, Wirtschaftsingenieurwesen,
Facility Management, Kunststofftechnik, Mode und Bekleidungs-
technik, Textil-Design, Tourismus und Freizeitwirtschaft.

Akademien

Dreijahrige gehobene Berufsausbildung im Bereich des Lehrbe-
rufs, der Sozialarbeit bzw. des Gesundheitswesens.

@ Akademie flir Sozialarbeit:

Ausbildung zum Diplom-Sozialarbeiter/zur Diplom-Sozialarbeiterin.
@ Akademien flir Gesundheitsdienste:

Diese Akademien sind mit Bewilligung des Bundesministeriums flir
Arbeit, Gesundheit und Soziales an Krankenanstalten eingerichtet.
Fachrichtungen: Medizinisch-technischer Laboratoriumsdienst,
Physiotherapeutischer Dienst, Radiologisch-technischer Dienst,
Diatdienst und erndhrungs-medizinischer Beratungsdienst, Ergo-


http://www.schule.at/berufsbildung/abc

therapeutischer Dienst, Logopéadisch-phoniatrisch-audiologischer
Dienst, Orthoptischer Dienst, Hebammenakademie.

@ Pddagogische Akademie, Berufspddagogische Akademie und
Religionspddagogische Akademie siehe @ Lehrer(innen)bildung.

Fachhochschulstudiengénge

Wissenschaftlich fundierte Berufsausbildung mit stark berufsbezo-
gener Ausrichtung (meist 1 Praxissemester). Dauer: In der Regel 8
Semester (4 Jahre).

Derzeit werden in Osterreich Fachhochschulstudiengénge in den
Sektoren Technik, Wirtschaft, Tourismus, Medien, Design und Lan-
desverteidigung gefiihrt. Abschluss: Akademischer Grad ,Magister
(FH)“ oder ,Dipl.-Ing. (FH)“. Der Zugang zu einem FH-Studium ist
auch flr Personen mit studienrelevanter beruflicher Qualifikation
aber ohne Reifeprifung (meist mit Zusatzpriifung) moglich.

(Informationen im Internet unter:
http://www.bmwf.gv.at/2studinf/02fachh/)

Universitatsstudien

® Diplomstudien:

dienen in erster Linie einer vertieften wissenschaftlichen und kiinst-
lerischen Berufsausbildung und dauern in der Regel acht bis elf
Semester. Der Abschluss berechtigt zum Erwerb eines Diplomgra-
des (z.B. Mag., Dipl.-Ing.) (Ausnahme: Das Studium der Medizin
kann nur mit dem Doktorat abgeschlossen werden). Ein Diplomstu-
dium besteht in der Regel aus zwei Studienabschnitten, die jeweils
mit einer Diplompriifung abgeschlossen werden. Es gibt Geistes-
und Kulturwissenschaftliche Studienrichtungen, Inge-
nieurwissenschaftliche Studienrichtungen, Kiinstlerische Studien-
richtungen, das Lehramtsstudium fir das Lehramt an h&heren
Schulen (fur jeweils zwei Unterrichtsfacher), Medizinische Studien-
richtungen, Naturwissenschaftliche Studienrichtungen, Rechts-,
sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Studienrichtungen, Theo-
logische Studienrichtungen.

® Bakkalaureatsstudien:

Eine mit September 1999 in Kraft getretene Novelle zum Univer-
sitats-Studiengesetz schafft die Mdglichkeit, bisherige Diplomstudi-
en in Bakkalaureatsstudien mit einer Studiendauer von 3 bis 4 Jah-
ren und darauf aufbauende Magisterstudien mit einer Studiendau-
er von 1 bis 2 Jahren zu gliedern. Das Bakkalaureatsstudium fir
sich dient einer wissenschaftlichen bzw. kiinstlerischen Berufsaus-
bildung und Qualifizierung. Es wird als européisches Hochschuldi-
plom (It. 89/98 EWG — mindestens dreijéhrige postsekundére
Berufsausbildung) anerkannt.

@ Doktoratsstudien:

bauen auf Diplomstudien, Magisterstudien bzw. Fachhochschulstu-
diengangen auf und dienen hauptséchlich der Weiterentwicklung
der Befédhigung zum selbststdndigen wissenschaftlichen Arbeiten.
Der Abschluss berechtigt zum Erwerb des einschlagigen Doktorg-
rades. Die Dauer betragt 1 bis 2 Jahre, fiir Fachhochschulabsol-
venten jedenfalls noch zuséatzlich ein Jahr.

(Informationen im Internet:
http://www.bmwf.gv.at/3uniwes/index.htm)
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Schulen fiir Berufstatige

Personen, die bereits in das Berufsleben eingetreten sind oder eine
Berufsausbildung abgeschlossen haben, haben die Mdglichkeit,
neben einer Berufstatigkeit in Form eines Abendunterrichtes ent-
sprechende Bildungsabschliisse zu erwerben.

Es gibt allgemeinbildende und berufsbildende héhere Schulen fir
Berufstatige, Aufbaulehrgdnge, Kollegs, Akademien und auch
Fachhochschulstudiengénge.

Erwachsenenbildung

Einrichtungen der Erwachsenenbildung, wie Volkshochschulen,
Berufsforderungsinstitute, Wirtschaftsférderungsinstitute, regiona-
le und konfessionelle Institutionen, bieten sowohl allgemeinbilden-
de als auch berufsbildende Kurse und Programme an.

Eine wichtige Aufgabe der Erwachsenenbildung ist es auch, das
Nachholen von Bildungsabschlissen im Rahmen des ,zweiten Bil-
dungsweges® zu ermdglichen. Interessierte kénnen Vorbereitungs-
lehrgange flr die Matura, fir die Studienberechtigungsprufung, fur
die Berufsreifeprifung und fir den Hauptschulabschluss an Ein-
richtungen der Erwachsenenbildung besuchen.

Nahere Auskinfte erteilt das Bundesministerium flr Bildung, Wis-
senschaft und Kultur, Abt. Erwachsenenbildung V/18, Tel. 01/531
20/4631.

(Informationen im Internet: http://www.erwachsenenbildung.at)

Bildungsberatung
Institutionen bzw. Personen, die bei Bildungsentscheidungen hel-
fen:

@ Schulpsychologie-Bildungsberatung: 77 Beratungsstellen in
Osterreich (Landeszentralen siehe nachste Seite)

@ Schliler- und Bildungsberater(innen): Entsprechend ausgebilde-
te(r) Lehrer(in) in jeder Schule ab der 5. Schulstufe.

@ Schulservicestellen bei allen Landesschulraten und im Bundes-
ministerium fir Bildung, Wissenschaft und Kultur.

@ Berufsinformationszentren: Vom Arbeitsmarktservice bzw. der
Wirtschaftskammer eingerichtet, in allen Bundeslandern.

Weitere Bildungsberatungsinformationen der Schulpsychologie-
Bildungsberatung mit zahlreichen Links zu Schulen und Institutio-
nen findet man im Internet unter der Adresse:
http://www.bmuk.gv.at/fssos.htm
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Bundesministerium fiir Bildung, Wissenschaft und Kultur,
Abteilung V/8 (Schulpsychologie-Bildungsberatung)

1014 Wien, Freyung 1, Tel.: 01/531 20

e-mail: schulpsychologie @bmbwk.gv.at

Homepage: http.//www.bmuk.gv.at/fssos.htm

MinRat Mag. DDr. Franz Sedlak, DW2580
ORat Dr. Gerhard Krétzl, DW2582
MinRat Dr. Harald Aigner, DW2581

ADir. Susanna Herdin, DW2583

Renate Preis, DW2584

Schulpsychologie-Bildungsberatung
in den Landesschulréiten (Stadtschulrat)

Burgenland
7001 EISENSTADT, Kernausteig 3,
Tel.: 02682/710/131

Karnten
9020 KLAGENFURT, Kaufmanngasse 8,
Tel.: 0463/566 59

Niederdsterreich
3109 ST. POLTEN, Rennbahnstrasse 29,
Tel.: 02742/280-4702

Oberosterreich
4041 LINZ, Sonnensteinstrasse 20,
Tel.: 0732/7071-2321

Salzburg
5010 SALZBURG, Rudolfskai 48,
Tel.: 0662/84 27 88

Steiermark
8015 GRAZ, Koérblergasse 23,
Tel.: 0316/345/199

Tirol
6020 INNSBRUCK, Miillerstrasse 7,
Tel.: 0512/57 65 61

Vorarlberg
6900 BREGENZ, Bergstrasse 8,
Tel.: 05574/47 7 98

Wien
1080 WIEN, Strozzigasse 2,
Tel.: 01/52-525/77505
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1014 Wien, Freyung 1, Tel. 01/531 20-2584
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